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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109 
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  Mag. Hiesberger 15263 09. September 2010 
 
Betrifft 

Steinbruch Hörfahrthgraben 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Ing. Löser, 

 

ihr Schreiben betreffend das Steinbruchprojekt Hörfahrtgraben an Herrn 

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll wurde an uns weitergeleitet und darf dazu mitgeteilt 

werden: 

 

Wie ihnen von Herrn Landeshauptmann auch schon bei Ihrer Vorsprache im Jänner 

dieses Jahres versichert wurde, wird das Vorhaben der Steinbrucherweiterung 

entsprechend geprüft werden. Im Rahmen der erforderlichen Verfahren, wobei davon 

auszugehen ist, dass das Vorgaben der Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, werden alle Unterlagen und auch die fachlichen 

Grundlagen auf ihre Richtigkeit und auch die Auswirkungen des Vorhabens von den 

Sachverständigen genauestens überprüft werden.  

Dafür ist es aber notwendig, dass ein formelles Verfahren durch einen Antrag seitens der 

Betreiber eingeleitet wird, denn erst dann ist es möglich die genauen Ausmaße und 

Auswirkungen eines konkreten Projektes zu beurteilen, bisher sind diese nicht bekannt. 
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Aber auch schon im Vorfeld einer derartigen Einreichung wurde intern veranlasst, die 

Grundlagen für die Ausweisung des NATURA 2000 Gebietes Wachau nochmals zu 

kontrollieren. Dieses Ergebnis wird genauso wie die Stellungnahmen der kürzlich zu Ende 

gegangenen Begutachtung der Änderung der Verordnung über die Europaschutzgebiete 

bei der Erlassung dieser Änderung berücksichtigt werden. 

 

 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

Mag. H i e s b e r g e r 

 

elektronisch unterfertigt 

 


